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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XLI. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXI. Jahrgang.

Nr. «3. Basel, 8. Juni. 1895.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung In Basel". Im Auslande nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor : Oberst von Elgger.

Inhalt: Militärischer Bericht aus dem deutschen Reiche. — Lehren aus dem deutsch-französischen Krieg.
(Schluss.) — Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung, betreffend die Revision der Militärartikel der
Bundesverfassung. (Fortsetzung.) — Kriegsgeschichtliche Einzelschriften. — Eidgenossenschaft: Schweizerische
Offiziersgesellschaft. Allgemeine Versammlung in Basel 1895. Programm. Teilmedaille. — Ausland: Deutschland:
Massregeln gegen Deserteure, t Abert Freiherr von Barnekow, General der Inft. z. D. Bayern : Ausbildung im
Feldpionierdienst. Österreich: Ein Veteran.

Militärischer Bericht
aus dem deutschen Reiche.

Berlin, den 16. Mai 1895.

Im Brennpunkt des militärischen Tagesinteresses

steht neben der grossen Flotten-Vereinigung

in Kiel die angeordnete Abhaltung von

Armeemanövern, welche für die Dauer von drei

Tagen vier Armeekorps, das Gardekorps, IL, III.
und IX. Korps aus den Korpsbezirken der Mark

Brandenburg, Pommerns und Schleswig-Holsteins
umfassen werden. Auch zwei Kavallerie-Divisionen

sollen aus den Kavallerieregimentern der

betreffenden Armeekorps für diese Manöver
formiert und zu denselben herangezogen werden,

so dass sich die Stärke der bei ihnen versammelten

Truppen auf 130 Bataillone inkl. 5

Jägerbataillone und der 4. Bataillone, 100 Eskadrons

und ca. 300 Geschütze beziffern wird. Die
deutsche Heeresleitung schreitet damit zum ersten

Male zur Abhaltung von Manövern von Truppenmassen,

welche die Stärke zweier, für die
Verhältnisse der heutigen Massenheere allerdings
noch kleiner Armeen repräsentieren, die jedoch
der obersten Führung bereits volle Gelegenheit
bieten sich in die Verhältnisse und Lage eines

Armeekommandos zu versetzen und das gewaltige
Räderwerk von je fünf ihr unterstellten
Divisionen, darunter eine Kavallerie-Division, in

Bewegung zu setzen, zu erhalten und
zweckentsprechend zu verwenden. Hierauf, d. h. auf die

Schulung der höheren Führer vom
Divisionskommandeur aufwärts im Armeeverbande, zielen

somit die derart erweiterten Truppenübungen ab,

in denen die französische, russische und

österreichisch-ungarische Armee, in den Ebenen der

Champagne, bezw. dem Gelände bei Kowno und

demjenigen bei Güns und Steinamanger dem
deutschen Heere bereits seit einigen Jahren

vorausgegangen sind. Ob die überraschend erfolgte
Anordnung der Manöver, wie von mancher Seite

angenommen wurde, beabsichtigt war, oderals einer
der nicht seltenen Sprünge neuerer höherer Ent-
schliessungen zu betrachten ist, lassen wir
dahingestellt sein ; jedenfalls aber dürfte besonders der

glänzende Ausfall der letzten österreichisch-ungarischen

Kaisermanöver, denen der oberste Kriegsherr

des deutschen Heeres beiwohnte, auf den

Entschluss desselben zur Abhaltung ähnlicher

grosser Übungen auch im deutschen Heere, nicht
ohne Einfluss geblieben sein. Offenbar zögernd in
Anbetracht der grossen Kosten und der durch
dieselben bedingten Einschränkung der übrigen
Truppenübungen ist man erst nach den Vorgängen
anderer Mächte deutscherseits zur Anordnung
derartiger, bisher im deutschen Heere in dieser

Ausdehnung ungekannter Truppenübungen
geschritten, vielleicht auch, um die bisher übliche

Einzelschulung der grösseren Heeresverbände, wie

diejenige der Divisionen und Armeekorps, welche

bei den sonst üblichen Manövern sorgfältiger zu

erfolgen vermag, nicht zu beeinträchtigen. Allein
wenn auch bei derartigen Manövern in
Armeeverbänden die Anordnungen der höhern Führer
im wesentlichen nach der Karte und auf Grund
der eingehenden Meldungen und Nachrichten
getroffen werden müssen, da die dabei beteiligten
Truppenmassen bereits auf den Märschen und bei

der Entwickelung zum Gefecht derartige Räume

einnehmen, dass die Oberleitung sie nicht mehr

zu übersehen und sich nur an einzelne der

wichtigsten Punkte zu begeben vermag, so dass ein
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